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Gemeinde Gundremmingen 

 

 

 
N I E D E R S C H R I F T 

 

über die öffentliche 
 

Sitzung des Gemeinderates Gundremmingen 
 

am 13.11.2025 von 19:00 Uhr bis 19:45 Uhr 
im Sitzungssaal des Rathauses Gundremmingen 

 
Gundremmingen, 01.12.2025 

 
Vorsitzender: 
 
Erster Bürgermeister Tobias Bühler 
 
Mitglieder: 
Zweiter Bürgermeister Herr Anton Frei   

Dritte Bürgermeisterin Frau Dr. Alexa Kille   

Herr Robert Baur   

Herr Bernhard Berger   

Herr Ernst Böck   

Herr Bertram Fischer   

Herr Friedrich-Josef Heidel   

Herr Markus Hoser   
 
Entschuldigt abwesend: 
Herr Christian Joas   

Herr Willi Schiele   

Herr Thomas Wagner   

Herr Markus Wecker   
 
Ferner waren anwesend: 
Herr Wolpert von Kling Consult    
 
Schriftführerin: 
Karola-Anna Vorreiter 
 
Die Zahl der Gemeinderatsmitglieder einschließlich Ersten Bürgermeister beträgt: 13 
Die Gemeinderatsmitglieder wurden am 07.11.2025 schriftlich unter Angabe der Tagesordnung ordnungsgemäß geladen. 
Der Bürgermeister stellt die Beschlussfähigkeit im Sinne des Art. 47 Abs. 2 GO fest und eröffnet die Sitzung. 
Den Gemeinderatsmitgliedern wurde die Niederschrift über die öffentliche Sitzung vom 06.11.2025 in Abschrift zugestellt. 
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TOP Tagesordnung öffentliche Sitzung 

 

1. Genehmigung der öffentlichen Sitzungsniederschrift vom 23.10.2025 

2. Bekanntgabe von nichtöffentlichen Beschlüssen aus der vergangenen Sitzung 

3. Bauleitplanung - Flächennutzungsplanänderung "Solarpark Gundremmingen" und Aufstellung 
des Bebauungsplanes "Solarpark Lauingen - Gundremmingen" 

3.1 Förmliche Billigung und öffentliche Auslegung und Beteiligung des Entwurfes der Änderung 
des Flächennutzungsplanes "Solarpark Gundremmingen" 

3.2 Förmliche Billigung und öffentliche Auslegung und Beteiligung des Entwurfes des Bebauungs-
planes "Solarpark Lauingen-Gundremmingen" 

4. Erlass einer neuen Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung ihrer Kinder-
tageseinrichtungen 

5. Beteiligungsverfahren Teilfortschreibung Windenergie - Rückmeldung zur Abwägung 

6. Sonstiges 

 



 

51 

Öffentliche Sitzung 
 

1. Genehmigung der öffentlichen Sitzungsniederschrift vom 23.10.2025 

 
Genehmigung der öffentlichen Sitzungsniederschrift vom 23.10.2025 
 
Beschluss 
Gegen die öffentliche Sitzungsniederschrift vom 23.10.2025 werden keine Einwände erhoben. 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 9:0 

 
 
 

2. Bekanntgabe von nichtöffentlichen Beschlüssen aus der vergangenen Sitzung 

 
Sachverhalt: 
  

• 2 Sprengung der Kühltürme - Kostensituation und Standpunkt der RWE 

•  
 

Grundstücksgeschäft- Genehmigung der Kaufurkunde UVNR. G 2079/2025 

•  Grundstücksgeschäft - Genehmigung der Kaufurkunde UVNR. 1703/2025 

•  Grundstücksgeschäft- Genehmigung der Kaufurkunde UVNR G 2334/2025 

•  Grundstücksgeschäft - Genehmigung der Kaufurkunde UVNR. G2378/2025 

•  Kindergarten Gundremmingen - Vergabe der Wintergartenmarkisen 

•  Schwaben Netz - Vertrag und Bestellung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit 

 
 
 
Das Gremium ist heute am 13.11.2025 mit 9 Gemeinderäten anwesend 
und somit stimmberechtigt. 

  
 
 

3. Bauleitplanung - Flächennutzungsplanänderung "Solarpark Gundremmingen" und 
Aufstellung des Bebauungsplanes "Solarpark Lauingen - Gundremmingen" 

 
 

3.1 Förmliche Billigung und öffentliche Auslegung und Beteiligung des Entwurfes 
der Änderung des Flächennutzungsplanes "Solarpark Gundremmingen" 

 
Sachverhalt: 
Der Gemeinde Gundremmingen liegt ein beabsichtigtes Vorhaben zur Errichtung einer Freiflächen-
photovoltaikanlage im Norden der Gemeinde Gundremmingen. 
Ziel der Flächennutzungsplanänderung ist die baurechtliche Sicherung einer PV-Freiflächenanlage 
(PV-Anlage) auf als Ackerland genutzten Flächen mit einer Größe von rd. 10,3 ha im nördlichen Ge-
biet der Gemeinde Gundremmingen. Hierfür wird im parallel aufgestellten Bebauungsplan ein sonsti-
ges Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ festgesetzt. Innerhalb dieses Son-
dergebietes werden Solarmodule in aufgeständerter Bauweise installiert, die der Gewinnung von re-
generativer Energie dienen. Damit leistet die Gemeinde Gundremmingen im Interesse des Klima-
schutzes einen Beitrag zur Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung. 
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Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung eines Sondergebietes mit der 
Zweckbestimmung „Photovoltaik“ zu schaffen, ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. 
Parallel dazu wird im Hinblick auf eine geordnete städtebauliche Entwicklung jeweils der Flächennut-
zungsplan geändert, so dass der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt ist, vgl. § 
8 Abs. 2 BauGB. Die beabsichtigte Nutzung als Sondergebiet mit Zweckbestimmung Photovoltaik 
nach § 11 BauNVO lässt sich nicht aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan entwickeln. Auf-
grund dessen ist eine Änderung des Flächennutzungsplans im betreffenden Bereich erforderlich. Das 
Plangebiet wird zukünftig als Sondergebiet (SO) „Photovoltaik“ dargestellt. 
Der Aufstellungsbeschluss zum Bauleitplanverfahren wurde bereits am 14. Dezember 2023 gefasst. 
Am 19. September 2024 wurde der Vorentwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes gebilligt. 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte im Zeitraum zwischen 
dem 9. Oktober 2024 bis einschließlich 11. November 2024. Die Beteiligung der Behörden und sons-
tigen Trägern öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 9. Oktober 
2024 bis einschließlich 11. November 2024. 
Aus der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abgegeben. Von den Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange wurden insgesamt 16 Stellungnahmen abgegeben. Es liegen 8 abwä-
gungsrelevante Stellungnahmen vor, zu folgenden Themen: Flächenverlust, Landwirtschaft, Landes-
planung Naturschutz, Artenschutz, Verkehrswesen, Blendung, Hochwasserschutz, Überflutungen bei 
Starkregen, Vorsorgender Bodenschutz. 
Die abgegebenen Stellungnahmen und deren Abwägungen sind den Beschlussvorschlägen zu ent-
nehmen. 
Kling Consult hat den Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes, bestehend aus der Plan-
zeichnung (Teil A) und der Begründung mit Umweltbericht (Teil B) erarbeitet. Dem Tagesordnungs-
punkt sind die Unterlagen beigefügt. 
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
Keine Auswirkungen. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Gundremmingen billigt den Entwurf der 14. Flächennutzungsplanän-
derung „Solarpark Gundremmingen“ in der Fassung vom 03.11.2025 mit der Maßgabe, dass die be-
schlossenen Ergänzungen und Änderungen in die 14. Flächennutzungsplanänderung einarbeitet 
werden. Der Entwurf der 14. Flächennutzungsplanänderung „Solarpark Gundremmingen“ wird gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB für den Zeitraum eines Monats öffentlich ausgelegt. Parallel werden die Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt. 
 
 

Abstimmungsergebnis: 8:0 

 
 
 
 

3.2 Förmliche Billigung und öffentliche Auslegung und Beteiligung des Entwurfes 
des Bebauungsplanes "Solarpark Lauingen-Gundremmingen" 

 
Sachverhalt: 
Der Gemeinde Gundremmingen liegt ein beabsichtigtes Vorhaben zur Errichtung einer Freiflächen-
photovoltaikanlage im Norden der Gemeinde Gundremmingen vor. Das kommunenübergreifende 
Plangebiet hat insgesamt eine Größe von ca. 55,4 ha, wovon rd. 10,3 ha innerhalb des Gemeindege-
bietes der Gemeinde Gundremmingen sowie rd. 45,1 ha innerhalb des Stadtgebietes der Stadt Lau-
ingen (Donau) liegen. Die Verfahren für die unmittelbar aneinander angrenzenden Flächen der Stadt 
Lauingen (Donau) und der Gemeinde Gundremmingen erfolgen parallel. 
Die Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Solarpark Lauingen-Gundremmingen“ wer-
den gegenwärtig als Ackerland intensiv landwirtschaftlich genutzt und sollen im Zuge der Planung als 
Sondergebiet mit der Zweckbestimmung (SO) „Photovoltaik“ ausgewiesen werden. Innerhalb dieses 
Sondergebietes sollen Solarmodule in aufgeständerter Bauweise installiert werden, die der Gewin-
nung von regenerativer Energie dienen. Damit leistet die Gemeinde Gundremmingen im Interesse 
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des Klimaschutzes einen Beitrag zur Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien an der Stromer-
zeugung. 
Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung eines Sondergebietes mit der 
Zweckbestimmung „Photovoltaik“ zu schaffen, ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. 
Parallel dazu wird im Hinblick auf eine geordnete städtebauliche Entwicklung jeweils der Flächennut-
zungsplan geändert, so dass der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt ist, vgl. § 
8 Abs. 2 BauGB.  
Der Aufstellungsbeschluss zum Bauleitplanverfahren wurde bereits am 14. Dezember 2023 gefasst. 
Am 19. September 2024 wurde der Vorentwurf des Bebauungsplanes gebilligt. Die frühzeitige Beteili-
gung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte im Zeitraum zwischen dem 9. Oktober 2024 
bis einschließlich 11. November 2024. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 9. Oktober 2024 bis einschließlich 
11. November 2024. 
Aus der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abgegeben. Von den Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange wurden insgesamt 17 Stellungnahmen abgegeben. Es liegen 10 abwä-
gungsrelevante Stellungnahmen vor, zu folgenden Themen: Flächenverlust, naturschutzfachliche 
Eingriffsermittlung, Fischerei, Immissionsschutz (Blendung), Planungsalternativen, Naturschutz, Ar-
tenschutz, Verkehrswesen, Anbauverbotszone, Brandschutz, Leitungstrassenverlauf, Landesplanung, 
Hochwasserschutz, Überflutungen bei Starkregen, Vorsorgender Bodenschutz. 
Die abgegebenen Stellungnahmen und deren Abwägungen sind den Beschlussvorschlägen zu ent-
nehmen. 
Weiterhin wurden folgende Ergänzungen und Gutachten berücksichtigt: 

• Artenschutzrechtliche Ausgleichsflächen 

• Ergänzung des Geltungsbereiches um einen Teil des Wegegrundstücks 6475, Gemar-
kung Lauingen (Donau) 

• Spezielle artenschutzrechtliche Prüfungen (Teilbereich Lauingen, Teilbereich 
Gundremmingen), Sieber Consult, jeweils vom 16. Januar 2025 

• Geotechnischer Bericht zur Baugrunderkundung PV Anlage Gundremmingen, Bau-
Grund Süd – Gesellschaft für Bohr- und Geotechnik mbH, 24. Januar 2025 

• Licht-Immissionsgutachten Photovoltaikanlage Gundremmingen, IBT4Light GmbH, 21. 
März 2025 

• Kurzstellungnahme Licht-Immission Photovoltaikanlage Gundremmingen, IBT4Light 
GmbH, 25. April 2025 

• FFH-Vorprüfung zum Bebauungsplan „Solarpark Lauingen-Gundremmingen“, Kling 
Consult GmbH, 6. Juni 2025 

Kling Consult hat den Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den 
textlichen Festsetzungen und Hinweisen (Teil B) und der Begründung mit Umweltbericht (Teil C) er-
arbeitet. Dem Tagesordnungspunkt sind die Unterlagen beigefügt. 
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
Keine Auswirkungen. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Gundremmingen billigt den Entwurf des Bebauungsplanes „Solar-
park Lauingen-Gundremmingen“ in der Fassung vom 03.11.2025 mit der Maßgabe, dass die be-
schlossenen Ergänzungen und Änderungen in den Bebauungsplan einarbeitet werden. Der Entwurf 
des Bebauungsplanes „Solarpark Lauingen-Gundremmingen“ wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für den 
Zeitraum eines Monats öffentlich ausgelegt. Parallel werden die Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB beteiligt. 
 
 

Abstimmungsergebnis: 8:0 

Abstimmungsbemerkung:  
Gemeinderatsmitglied Herr Baur wird nach „Art.“ 49 Abs. 1 GO . vom Abstimmungsergebnis ausge-
schlossen. 
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4. Erlass einer neuen Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung 
ihrer Kindertageseinrichtungen 

 
Sachverhalt: 
Aus der Mitte des Gremiums wurde in der ersten Jahreshälfte ein Antrag zur Anpassung der Gebüh-
ren für die Benutzung der gemeindlichen Kindertageseinrichtungen gestellt. 
Vorab bildete sich eine Arbeitsgruppe aus dem Gemeinderat heraus, welcher einen entsprechenden 
Vorschlag erarbeitete. 
Die in der Arbeitsgruppe entwickelten Gebühren wurden in vorangegangener nicht-öffentlicher Sit-
zung vorberaten und mehrheitlich befürwortet. 
 
Die Benutzungsgebühren wurden seit dem Jahr 2014 nicht mehr angepasst. 
Grund für die Entscheidung einer Erhöhung sind mitunter die steigenden Betriebskosten, wodurch die 
Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben immer weiter auseinanderklafft. 
Zur Beratung und Orientierung der Gebührenhöhe wurde eine Übersichtstabelle der Kindergartenge-
bühren aus dem Landkreis Dillingen und Günzburg ebenfalls herangezogen. 
Dem Gemeinderat Gundremmingen ist bewusst, dass Kinder unser wichtigstes Gut sind, und möchte 
diese auch auf jeden Fall gut versorgt sehen, dennoch muss auch die Gemeinde Gundremmingen die 
Relation zu Ausgaben und Einnahmen im Gemeindehaushalt im Blick haben. 
 
Die in der Anlage beigefügte Gebührensatzung weist die jeweilige Gebührenerhöhung für den Kin-
dergarten und die Kindekrippe aus. 
 
Bei den Gebührenerhöhungen ist zu beachten, dass Eltern aktuell im Bereich des Kindergartens 
einen Zuschuss vom Freistaat Bayern in Höhe von 100,- € je Monat und Kind (ab dem dritten 
Lebensjahr) bekommen, welcher auf die Gebühren anzurechnen ist. 
Dieser „Sockelbetrag“ ist bei der Betrachtung der Gebührenbelastung der Eltern wegzudenken. 
 
Im Bereich der Kinderkrippe gibt es keinen festen Zuschuss vom Freistaat. Bisher gab es hier das 
einkommensabhängiges Krippengeld welches von den Eltern beantrag werden konnte. Dieser Zu-
schuss soll nun vom Freistaat durch das sogenannte „Bayrische Kinderstartgeld“ ersetzt werden. Nä-
heres zur Ausführung ist noch nicht bekannt. 
 
Zur Gebührenthematik wurde ein Gespräch mit dem Elternbeirat am 21.10.2025 geführt, welcher sich 
positiv für die Gebührenerhöhung aussprach. 
 
 
Zusätzlich zur Gebührenerhöhung wird das Essensgeld von 2,- € je Mittagessen auf 3,- € erhöht. 
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
Ja 
 
Beschluss: 
Beschlussvorschlag 1: 
Der Gemeinderat Gundremmingen beschließt die als Anlage 1 dem Sitzungsprotokoll beigefügte  
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen.  
Die Höhe der Gebühren soll mindestens bis zum 31.12.2028 nicht verändert werden.  
 
Beschlussvorschlag 2: 
Der Gemeinderat Gundremmingen beschließt das Essensgeld zum 01.01.2026 pro Mittagessen von 
2,- € auf 3,- € zu erhöhen. 
 
 

Abstimmungsergebnis: 9:0 
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5. Beteiligungsverfahren Teilfortschreibung Windenergie - Rückmeldung zur Abwä-
gung 

 
Sachverhalt: 
Der Gemeinderat Gundremmingen hat in seiner Sitzung vom 24.10.2025 die angehängte Stellung-
nahme zum Thema Windkraft abgegeben. 
 
Die Geschäftsstelle des Regionalverbandes Donau Iller hat dies wie folgt bewertet: 
 
Das Vorranggebiet #21-048 Gundremmingen-Donautal stellt die erneute Festlegung des bereits seit 
2015 rechtskräftigen Vorranggebiets BY-05 Gundremmingen-Donautal dar. Es werden damit insofern 
keine neuen oder zusätzlichen Beachtungspflichten ausgelöst. Bei den genannten Vorhaben im Ge-
meindebereich war und ist weiterhin die regionalplanerische Vorrangfestlegung zu beachten. In der 
erneuten Prüfung des Bereichs wurde die Eignung des Gebiets als Vorranggebiet wiederum nachge-
wiesen. Dabei erfolgte auch eine Betrachtung der genannten Schutzbelange im Umweltbericht. In der 
Gesamtbetrachtung ist festzustellen, dass die Streichung des Gebiets dem gesetzlich festgeschrie-
benen grundsätzlichen Abwägungsvorrang der Erneuerbaren Energien (§ 2 EEG) entgegen liefe und 
auch vor dem Hintergrund der Vorgaben der Flächenbeitragswerte für die Bereitstellung von Wind-
energiegebieten gemäß § 3 WindBG und PS (Z) 6.2.2 LEP Bayern nicht vertretbar wäre 
 
Unabhängig davon konnte eine Verringerung der Vorrangflächen von bisher 65 Hektar auf 32 Hektar 
erzielt werden. Dies entspricht nun ca. 2,96 % der Gemeindefläche. 
 
Bisheriges Vorranggebiet: 

 
 
 
reduziertes Vorranggebiet: 
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Beschluss: 
Der Gemeinderat Gundremmingen nimmt die Verringerung des Vorranggebietes 21-048 Gundrem-
mingen Donautal positiv zur Kenntnis, er hält jedoch an seiner Stellungnahme vom 24.10.2024 wei-
terhin fest. 
 
 

Abstimmungsergebnis: 9:0 

 
 
 

6. Sonstiges 

 
 
 
 

Vorsitzender:  Schriftführerin: 
 
 
 

Tobias Bühler 
Erster Bürgermeister 

 Karola-Anna Vorreiter 
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Anlage I 

 

Gemeinde 89355 Gundremmingen     

 

 
 

 

Satzung über die Erhebung von Gebühren 

 für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen  

(Kindergarten und Kinderkrippe)  

(Kindertageseinrichtungen-Gebührensatzung)  

der Gemeinde 89355 Gundremmingen  

vom 13. November 2025 

 

Auf Grund von Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemeinde 

Gundremmingen 89355 Gundremmingen folgende Satzung:  

 

 

 

§ 1 Gebührenpflicht 

Die Gemeinde Gundremmingen erhebt für die Benutzung ihrer Kindertageseinrichtungen 

(§ 1 der Kindertageseinrichtungssatzung) Gebühren. 

 

§ 2 Gebührenschuldner 

(1) Gebührenschuldner sind,  

a) die Personensorgeberechtigten des Kindes, das in eine Kindertageseinrichtung auf-

genommen wird,  

b) diejenigen, die das Kind zur Aufnahme in eine Kindertageseinrichtung angemeldet 

haben.  

(2) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
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§ 3 Entstehen und Fälligkeit der Gebühr 

(1) Die Gebühren i. S. von § 5 entstehen erstmals mit der Aufnahme des Kindes in eine Kinder-

tageseinrichtung; im Übrigen entstehen diese Gebühren jeweils fortlaufend mit Beginn 

eines Monats. 

(2) Die Gebühren sind für jeden angefangenen Kalendermonat voll zu entrichten. Besucht 

ein Kind durch Krankheit, Urlaub oder sonstiges Fernbleiben aus persönlichen Gründen -

und der Platz freigehalten wird-, nicht den Kindergarten, ist die volle Gebühr bis zur vo-

rübergehenden Abmeldung nach § 8 der Kindergartensatzung zu entrichten.  

(3) Die Gebühren werden jeweils am letzten Werktag eines Monats für den gesamten Monat 

fällig. Die Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde Gundremmingen eine Ein-

ziehungsermächtigung für ihr Konto zu erteilen. 

 

§ 4 Gebührenmaßstab 

Die Höhe der Gebühren i. S. des § 5 richtet sich nach der Dauer des Besuchs der Kinderta-

geseinrichtung (Kindergarten oder Kinderkrippe). 

 

§ 5 Gebührensatz 

Für jeden angefangenen Monat werden folgende Gebühren erhoben: 

 

a) Kindergarten: 

 

b) Kinderkrippe: 

 

 

Buchungszeit  

pro Kind 

bis zu  

4 Std. 

von 

 4 bis 5 

Std. 

von 

 5 bis 6 Std. 

von 

 6 bis 7 Std. 

von 

 7 bis 8 Std. 

von 

 8 bis 9 

Std. 

1. Kind  

aus Familie 
100 € 110 € 120 € 130 € 140 € 150 € 

2. Kind 

aus Familie 
90 € 99 € 108 € 117 € 126 € 135 € 

3. Kind und 

jedes weitere 

Kind aus Familie 

80 € 88 € 96 € 104 € 112 € 120 € 

Buchungszeit  

pro Kind 

bis zu  

4 Std. 

von 

 4 bis 5 

Std. 

von 

 5 bis 6 

Std. 

von 

 6 bis 7 

Std. 

von 

 7 bis 8 

Std. 

von 

 8 bis 9 

Std. 

1. Kind  

aus Familie 
115 € 125 € 135 € 145 € 155 € 165 € 

2. Kind 

aus Familie 
103,50 € 112,50 € 121,50 € 130,50€ 139,50 € 148,50 € 

3. Kind und 

jedes weitere 

Kind aus Familie 

92 € 100 € 108 € 116 € 124 € 132 € 

http://127.0.0.1:49152/CLV271/lpext.dll?f=id&id=BY-GSKind-5&t=document-frame.htm&2.0&p=
http://127.0.0.1:49152/CLV271/lpext.dll?f=id&id=BY-GSKind-5&t=document-frame.htm&2.0&p=
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§ 6 Gebührenermäßigung  

Für Kinder, die ab dem 01. September des Kalenderjahres drei Jahre alt werden, bis zu deren 

Einschulung (Vollzeitschulpflicht nach Art. 35 f., 37 ff. des Bayer. Gesetzes für das Erziehungs- 

und Unterrichtswesen BayEUG) wird der Beitragszuschuss des Freistaates Bayern in Höhe von 

derzeit 100 € pro Kind und Monat auf den Gebührensatz von § 5 angerechnet. Ein sich even-

tuell errechnendes Plus wird nicht an den Gebührenschuldner ausbezahlt.  

§ 6 Auskunftspflicht 

Die Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde Gundremmingen die Gründe für die 

Höhe der maßgeblichen Änderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang der 

Veränderungen Auskunft zu erteilen. Dies gilt insbesondere insoweit Ermäßigungen nach § 5 

beansprucht werden.  

 

§ 7 In-Kraft-Treten 

(1) Diese Satzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft.  

(2) Gleichzeitig tritt die Kindertageseinrichtungen-Gebührensatzung vom 08.12.2014 i.d.F. 

vom 28.06.2019 außer Kraft. 

 

 

Gundremmingen, den 14. November 2026 

Gemeinde 89355 Gundremmingen 

 

 

 

   

 

Tobias Bühler 

Erster Bürgermeister  

 


